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Sportabzeichen-Infobrief 7/2024 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Sportabzeichen-Beauftragte, 

 

gerne möchten wir Sie in diesem Infobrief über aktuelle Themen zum Deut-

schen Sportabzeichen informieren.  

1. Stichtag Jahresstatistik 2024 
 

Die Frist für die Erfassung beurkundeter Sportabzeichen aus dem Jahr 2024 

endet für beurkundende Stellen (SSB/KSB/SSV/GSV) am 31.03.2025. 

 

Auch Prüfer*innen haben bis zum 28.02.2025 die Möglichkeit, nachträglich 

Sportabzeichen für das Jahr 2024 einzureichen.  

 

Alle bis Ende März 2025 beurkundete Sportabzeichen, die auf Sportabzeichen-

Digital unter „Beurkundete Sportabzeichen“ erfasst wurden, werden in der Jah-

resstatistik berücksichtigt.  

 

Der Zeitpunkt unserer LSB-internen Erhebung für die landesweite Jahressta-

tistik ist der 01.04.2025. Auf der nachfolgenden Seite ist der Ablauf nochmals 

bildlich dargestellt.  

 

Bitte beachten Sie, dass Prüfer*innen ggf. erst ab dem 3. oder 6. Januar für 

das Jahr 2024 nachträglich Sportabzeichen einreichen können. Nachträglich 

beurkundete Sportabzeichen, werden mit einem fiktiven Abnahmedatum ver-

sehen (voraussichtlich dem 31.12.2024). 
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2. Einladung: DSA-Tagung der Sportabzeichen-Beauftragen 2025 

Das Ergebnis der Terminumfrage hat ergeben, dass für die meisten Beauftragten die Teil-

nahme an der DSA-Tagung am 28.03.2025 möglich ist. Hiermit laden wir alle Sportabzeichen-

Beauftragten zur DSA-Tagung in der Sportschule Wedau ein. Gerne können Sie eine weitere 

Person, die sich thematisch mit dem Thema Sportabzeichen beschäftigt, mitbringen. Hier sind 

die wichtigsten Informationen im Überblick: 

Ort:  Sportschule Wedau, Friedrich-Alfred-Allee 15, 47055 Duisburg  

Datum & Uhrzeit:   28.03.2025, 10.00-16.00 Uhr 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 20.12.2024. 

Sie können sich unter folgendem Link anmelden: https://forms.office.com/e/hg6hrUKgVK 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/e/hg6hrUKgVK
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3. Save the Date: Ehrungsveranstaltung 2025 
 
Die nächste Sportabzeichen-Ehrungsveranstaltung findet am 27. Juni 2024 im GOP Varieté-

Theater Münster statt. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Wir freuen uns darauf, neben 

den Zahlträger*innen und Wettbewerbssieger*innen auch einige Sportabzeichen-Beauftragte 

vor Ort begrüßen zu dürfen. Weitere Informationen folgen in einer separaten Einladung. 

 

4. Sportabzeichen-Digital 
 

Postkarten 

Diese Woche haben wir eine begrenzte Anzahl an Postkarten zum Thema „Sportabzeichen-

Digital“ an die Adressen der Stadt- und Kreissportbünde versendet. Die Postkarten vom DOSB 

sollen kurz und knapp Sportler*innen und Prüfer*innen auf die Plattform aufmerksam machen 

und enthalten zusätzlich die Möglichkeit die Sportabzeichen-ID einzutragen. Legt ein*e Prü-

fer*in – bspw. bei einer Veranstaltung – ein Profil für ein*e Sportler*in an, kann sie*er die ID 

auf die Postkarte schreiben und der*dem Sportler*in mitgeben, um das Anlegen von Dubletten 

zu vermeiden. Die Postkarte gibt es auch als beschreibbare PDF zum Versand via Mail. Wir 

haben diese im Anhang dieses Infobriefs hochgeladen.  

 

Bitte um Zusendung der PLZ 

Um fehlerhafte Zuordnungen in den Profilen der Sportler*innen zu den „zuständigen Sportver-

bänden“ zu vermeiden, bitten wir alle Stadt- und Kreissportbünde, dem DOSB eine vollstän-

dige Liste aller Postleitzahlen (inklusive aller Stadtteile, Bezirke und Gemeinden) ihrer kreis-

freien Städte oder Landkreise zuzusenden. Die E-Mail-Adresse hierfür lautet: sportabzeichen-

digital@dosb.de. Bislang sollten nur diejenigen Bünde eine solche Liste einreichen, bei denen 

bereits falsche Zuordnungen festgestellt wurden. Da möglicherweise in einigen Bünden feh-

lerhafte Zuordnungen unbemerkt geblieben sind, bitten wir nun alle Bünde, ihre Listen einzu-

reichen. Der DOSB wird anhand dieser Listen die Zuordnungen nachträglich korrigieren. 

 

Zuordnung von Prüfer*innen 

Wenn Sie unsicher sind, welchem „zuständigen Sportverband“ eine prüfberechtigte Person, 

die in Ihrem Zuständigkeitsbereich prüfen soll, zugeordnet ist, können Sie sich gerne an uns 

wenden. Anschließend kümmern wir uns um die Neuzuordnung. Wenn Ihnen der entspre-

chende Bund bekannt ist, können Sie diesen direkt bitten, die Prüfer*in für Sie neu zuzuord-

nen. 

 

Zuordnung von Organisationen 

Nach der Datenübertragung der Organisationen aus dem alten Citrix-Programm konnten ei-
nige Organisationen beim DOSB nicht automatisch den Zuständigkeitsbereichen der Bünde 
und Verbände zugeordnet werden. Der DOSB wird diese Organisationen im kommenden 
Frühjahr den entsprechenden Bünden und Verbänden zuordnen. Die Neuverteilung wird auf 
Sportabzeichen-Digital durchgeführt. 
Wir bitten daher alle SSB, KSB, GSV und SSV, die eventuell bereits fehlende Organisatio-
nen neu eingerichtet haben und daher keine Neuverteilung benötigen, sich bis zum 
31.12.2024 per E-Mail an sportabzeichen-digital@dosb.de zu wenden. Bitte geben Sie dabei 

https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-deutsche-sportabzeichen/materialien-zum-sportabzeichen
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explizit an, dass Sie die fehlenden Organisationen aus dem Citrix-Programm nicht erhalten 
möchten. 
 

Anzahl der Sportabzeichen bei Zahlträger*innen 

Da es beim Mapping von Profilen weiterhin vereinzelt zu fehlerhaften Zuordnungen der An-
zahl von Sportabzeichen bei Zahlträger*innen kommen kann, bitten wir Sie, ein kritisches 
Auge darauf zu werfen, wer in Ihrem Verantwortungsgebiet dieses Jahr ein hohes rundes Ju-
biläum erreicht. Diese Information ist sowohl für die lokalen Ehrungen als auch für die lan-
desweite Ehrung im kommenden Jahr von Bedeutung. 
 
Vermeidung von Dubletten beim Prüfungsimport 

Der Prüfungsimport ist nun verfügbar und ermöglicht es Prüfer*innen, Gruppenprüfungen, 
einschließlich der Erstellung von Profilen, über eine Excel-Datei durchzuführen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass derzeit noch keine automatische Dublettenprüfung im-
plementiert ist. Um Dubletten zu vermeiden, tragen Sie bitte die bestehende DSA-ID in das 
entsprechende Feld ein, falls die Person bereits ein aktives oder inaktives Profil hat. Ergän-
zung: Seit dem 02.12.2024 gibt es eine Dublettenprüfung, sodass die Wahrscheinlichkeit ge-
ring ist, dass Dubletten entstehen, auch wenn die DSA-ID fehlt. Diese ID sorgt jedoch für ei-
nen 100% Schutz vor Dubletten. 
 

Die dritte Ebene: Das Zusammenspiel von KSB & SSV/GSV  

In Bezug auf Abzeichen, Prüfer*innen und Organisationen, stellen sich für KSB oftmals un-
klare Situation, die wir mit den folgenden Aussagen aufklären möchten. 

- KSB sehen neben den bei Ihnen eingereichten Abzeichen, außerdem alle Abzeichen, 
die bei SSV/GSV eingereicht als auch beurkundet wurden unter den Reitern „Zu be-
urkundende Sportabzeichen“ und „Beurkundete Sportabzeichen“. Bei Bedarf können 
KSB diese Sportabzeichen beurkunden und Urkunden ausdrucken. 

- SSV/GSV sehen nur direkt bei ihnen eingereichte Abzeichen und können nur diese 
beurkunden. 

- KSB sehen neben Prüfer*innen, die sich im eigenen Verantwortungsbereich befin-
den, auch Prüfer*innen, die sich im Verantwortungsbereich ihrer untergeordneten 
SSV/GSV befinden. 

- KSB können neben den Prüfausweisen ihrer eigenen Prüfer*innen, auch die Prüfaus-
weise der Prüfer*innen, die einem SSV/GSV zugeordnet sind, bearbeiten. 

- SSV/GSV können nur Prüfausweise der Prüfer*innen bearbeiten, die ihnen zugeord-
net sind (sofern der KSB die Rechte an den SSV/GSV weitergegeben hat). 

- Organisationen, die direkt einem SSV/GSV zugeordnet sind, können KSB einsehen 
und bearbeiten.  

- SSV/GSV können nur ihre eigenen Organisationen einsehen und bearbeiten (sofern 
der KSB die Rechte an den SSV/GSV weitergegeben hat). 

 
 
Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche: Unveränderter Bestellprozess 

Für das Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche bleibt der Bestellprozess, ähnlich wie in 
den vergangenen Jahren seit der DSA-Reform 2013, unverändert. Wie bisher ist ausschließ-
lich die Auswahl „Urkunde und Nadel“ möglich. 
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5. Sportabzeichen-Community: Von Beauftragten für Beauftragte 

Im Bereich „Von Sportabzeichen-Beauftragten für Sportabzeichen-Beauftragte“, den Sie in der 

untersten mittleren Kachel hinter dem verdeckten Link finden, stellen wir Materialien bereit, die 

uns von Sportabzeichen-Beauftragten zur Verfügung gestellt werden. Diese Materialien, Infor-

mationen sowie Tipps und Tricks sind für alle Beauftragten zugänglich, damit jede*r davon 

profitieren kann. Mit der Materialsammlung fangen wir ab sofort an. Das Pool an Materialien 

wollen wir stets ausweiten. Sie sind herzlich eingeladen Ihre Materialien mit uns zu teilen. 

Wenn Sie selbst etwas beitragen möchten, können Sie sich gerne bei uns melden.  

 

Melden Sie sich gerne bei Fragen. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

im Auftrag 

 
 
Ihr Sportabzeichen-Team 

 
 

https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-deutsche-sportabzeichen/materialien-zum-sportabzeichen

